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Regeste

Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung | Bürgerrecht und
Ausländerrecht

Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Endentscheid in einer Angelegenheit des
öffentlichen Rechts, der grundsätzlich der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten unterliegt (vgl. Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90
BGG ). Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten jedoch nur zulässig, wenn das Bundesrecht oder das Völkerrecht einen
Anspruch auf die Bewilligung einräumt ( Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG e contrario). Der
Beschwerdeführer führt eine Ehe mit einer Schweizer Staatsangehörigen und macht
insofern in vertretbarer Weise einen Bewilligungsanspruch gestützt auf Art. 42 Abs. 1 AIG ,
Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 Ziff. 1 EMRK geltend (Urteil 2C_491/2022 vom 17.
November 2022 E. 1.1; vgl. ferner BGE 147 I 89 E. 1.1.1 ; 139 I 330 E. 1.1). Ob ein
Anspruch besteht oder im Rahmen einer Scheinehe rechtsmissbräuchlich geltend gemacht
wird (vgl. Art. 51 Abs. 1 lit. a AIG ), bildet eine Frage der materiellen Prüfung und keine
solche des Eintretens ( BGE 149 I 72 E. 1.1 ; 147 I 268 E. 1.2.7; Urteil 2C_491/2022 17.
November 2022 E. 1.1). Die Beschwerde wurde zudem unter Einhaltung der gesetzlichen
Frist ( Art. 100 Abs. 1 und Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG ) formgerecht ( Art. 42 BGG )
eingereicht und der Beschwerdeführer ist zur Erhebung des Rechtsmittels legitimiert ( Art.
89 Abs. 1 BGG ). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit -
unter Vorbehalt des sogleich Folgenden - einzutreten.

E. 1.2
Soweit die Wegweisung bzw. die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung gemäss
Beschwerde als unverhältnismässig zu betrachten sei, ist darauf nicht einzutreten. Sollte
eine Scheinehe vorliegen, würde sowohl ein landes- als auch konventionsrechtlicher
Aufenthaltsanspruch entfallen (vgl. Art. 51 Abs. 1 lit. a AIG ; hinten E. 4.8 und 5). Die
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung stellte dann lediglich einen Ermessensentscheid
dar (vgl. Art. 33 Abs. 3 AIG ), gegen den die Beschwerde gemäss Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG
unzulässig ist (vgl. Urteile 2C_191/2024 vom 30. Januar 2025 E. 4.1; 2C_217/2024 vom 7.
Januar 2025 E. 3; 2C_430/2023 vom 4. September 2024 E. 5.3.1). Ebenso wenig ist im
Folgenden auf die Ehefreiheit gemäss Art. 14 BV und Art. 12 EMRK einzugehen. Diese
Garantie verschafft keinen Aufenthaltsanspruch, der vorliegend vertretbar geltend gemacht
wird (vgl. Urteil 2C_782/2018 vom 21. Januar 2019 E. 1.2 mit Hinweisen).

E. 2.1



Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundes- und Völkerrecht gerügt
werden ( Art. 95 lit. a und lit. b BGG ). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ), wobei es - unter Berücksichtigung der allgemeinen
Rüge- und Begründungspflicht ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ) - nur die geltend gemachten
Vorbringen prüft, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich
sind ( BGE 149 II 337 E. 2.2 ; 147 I 73 E. 2.1). In Bezug auf die Verletzung von
Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht ( Art. 106 Abs. 2
BGG ; BGE 150 II 346 E. 1.5.3 ; 149 I 248 E. 3.1).

E. 2.2
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ). Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann
nur gerügt oder vom Bundesgericht von Amtes wegen berichtigt oder ergänzt werden, wenn
sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG
beruht (Art. 97 Abs. 1 bzw. Art. 105 Abs. 2 BGG ). Eine entsprechende Rüge ist
hinreichend substanziiert vorzubringen ( Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE
149 II 337 E. 2.3 ; 147 I 73 E. 2.2 ; 139 I 72 E. 9.2.3.6) und setzt zudem voraus, dass die
Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97
Abs. 1 BGG ). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik
am angefochtenen Entscheid geht das Bundesgericht nicht ein ( BGE 148 IV 356 E. 2.1 ;
148 I 160 E. 3). Die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung erweist sich nur
dann als offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich, wenn das Gericht Sinn und Tragweite
eines Beweismittels offensichtlich verkennt, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges
und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt lässt oder wenn es auf der
Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen zieht (vgl. BGE 150
IV 360 E. 3.2.1 ; 148 I 127 E. 4.3; 144 II 281 E. 3.6.2; Urteil 2C_64/2023 vom 26.
November 2024 E. 7.2). Dass die von den Gerichten gezogenen Schlüsse nicht mit der
eigenen Darstellung der beschwerdeführenden Partei übereinstimmen, belegt hingegen
noch nicht, dass die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung offensichtlich
unrichtig bzw. willkürlich wäre (vgl. BGE 148 V 366 E. 3.3; 144 II 281 E. 3.6.2; 140 III
264 E. 2.3).

E. 3
Vorab ist auf die Rüge einzugehen, der Anspruch auf rechtliches Gehör ( Art. 29 Abs. 2 BV
) sei verletzt worden, weil die Vorinstanz auf die Befragung eines Polizisten verzichtet und
dem Beschwerdeführer erstmals vorgehalten habe, die Ehegattin kenne den Namen des
Bruders des Beschwerdeführers nicht.

E. 3.1
Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein
persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht dar ( BGE 150 I 174 E. 4.1; vgl. auch BGE 148
II 73 E. 7.3.1). Es umfasst als Mitwirkungsrecht alle Befugnisse, die einer Partei
einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung
bringen kann ( BGE 150 I 174 E. 4.1 ; 149 I 153 E. 2.2). Dazu gehört unter anderem das
Recht der Betroffenen, sich vor dem Erlass eines Entscheids zur Sache zu äussern, sowie
das Recht auf Abnahme der rechtzeitig und formrichtig angebotenen rechtserheblichen
Beweismittel (vgl. BGE 150 I 174 E. 4.1 ; 147 I 433 E. 5.1 ; 136 I 265 E. 3.2). Der
Anspruch auf rechtliches Gehör verbietet dem Gericht nicht, auf die Abnahme von



Beweisen zu verzichten, wenn es aufgrund der Aktenlage oder der bereits abgenommenen
Beweise seine Überzeugung gebildet hat und willkürfrei davon ausgehen darf, diese würde
durch weitere Beweiserhebungen nicht geändert ( BGE 145 I 167 E. 4.1; 144 II 427 E. 3.1.3
; 136 I 229 E. 5.3).

E. 3.2
Der Beschwerdeführer hat vor der Vorinstanz beantragt, es sei ein Polizist zu befragen, der
in die Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung involviert gewesen sei. Diesem Anliegen
ist die Vorinstanz nicht nachgekommen. Es ist vor dem Hintergrund der Ausführung des
Beschwerdeführers, die Polizei habe zahlreiche Einbauschränke nicht kontrolliert, nicht
ersichtlich, inwiefern die Befragung des Polizisten weitergehende Erkenntnisse erlaubt
hätte. Selbst wenn es zutreffen sollte, dass die Polizei nicht sämtliche relevanten
Behältnisse geöffnet hätte, würde dies die Berichterstattung der Polizei nicht grundsätzlich
in Frage stellen. Der Beschwerdeführer legt nicht dar, welche persönlichen Gegenstände der
Ehegattin die Polizei übersehen hätten und weshalb die Ehegatten, die anlässlich der
Begehung der Wohnung anwesend waren, die Polizei nicht darauf hingewiesen hätten, wo
sich diese Gegenstände, etwa an die Ehegattin adressierte Post oder eine zweite Zahnbürste,
befinden würden. Die Vorinstanz hat folglich den Anspruch auf rechtliches Gehör mit dem
Verzicht auf die Befragung des Polizisten nicht verletzt.

E. 3.3
Die Vorinstanz hat unter anderem festgehalten, dass die Ehefrau des Beschwerdeführers
den Namen seines Bruders nicht kenne. Hierfür verwies die Vorinstanz auf das Protokoll
einer Befragung der Ehefrau vom 20. September 2022, das sich in den Akten der
Migrationsbehörde befindet. Fehlende Kenntnisse der familiären Verhältnisse des
Ehegatten können ein Indiz für das Vorliegen einer Scheinehe darstellen (vgl. hinten E.
4.2). Daher liegt es nahe, dass die Vorinstanz auch diesen Umstand in ihre
Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung einbezogen hat, zumal die Vorinstanz den
Sachverhalt frei zu prüfen hatte (vgl. E. 2 des angefochtenen Urteils; Art. 110 BGG ). Der
Beschwerdeführer bringt nicht vor, ihm seien die relevanten Akten vorenthalten worden.
Eine Gehörsverletzung liegt damit auch in dieser Hinsicht nicht vor.

E. 4
Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt
und sei zu Unrecht von einer Scheinehe ausgegangen.

E. 4.1
Unter den Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 1 und Abs. 2 AIG haben ausländische
Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung
der Aufenthaltsbewilligung. Dieser Anspruch steht gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a AIG unter
dem Vorbehalt des Rechtsmissbrauchs, worunter namentlich die sogenannte Scheinehe oder
Ausländerrechtsehe fällt (vgl. Urteil 2C_626/2022 vom 5. April 2024 E. 4.1; 2C_491/2022
vom 17. November 2022 E. 1.1).

E. 4.2
Dass eine Scheinehe vorliegt, darf nicht leichthin angenommen werden. Diesbezügliche
Indizien müssen klar und konkret sein (vgl. BGE 135 II 1 E. 4.2; 128 II 145 E. 2.2; Urteile
2C_5/2024 vom 6. September 2024 E. 6.1; 2C_55/2023 vom 3. August 2023 E. 5.1). Eine
Scheinehe liegt nicht bereits dann vor, wenn auch ausländerrechtliche Motive den



Eheschluss beeinflusst haben. Erforderlich ist vielmehr, dass der Wille zur Führung der
Lebensgemeinschaft im Sinne einer auf Dauer angelegten wirtschaftlichen, körperlichen
und spirituellen Verbindung zumindest bei einem der Ehegatten fehlt (vgl. BGE 121 II 97
E. 3b; Urteile 2C_194/2024 vom 19. Mai 2025 E. 4.1; 2C_5/2024 vom 6. September 2024
E. 6.1; 2C_55/2023 vom 3. August 2023 E. 5.1). Indizien für eine Scheinehe können
äussere Begebenheiten sein wie die Umstände des Kennenlernens, eine kurze Dauer der
Bekanntschaft, eine drohende Wegweisung, das Fehlen einer Wohngemeinschaft, ein
erheblicher Altersunterschied, Schwierigkeiten in der Kommunikation, das Vorliegen einer
Parallelbeziehung, fehlende Kenntnisse über den anderen, die Bezahlung einer
Entschädigung für die Heirat sowie allgemein widersprüchliche Angaben über die
Lebensgeschichte des Partners oder der Partnerin, über die Heirat oder das Eheleben. Sie
können aber auch innere (psychische) Vorgänge betreffen (vgl. BGE 128 II 145 E. 2.3;
Urteile 2C_5/2024 vom 6. September 2024 E. 6.1; 2C_491/2022 vom 17. November 2022
E. 2.1 f.; 2C_782/2018 vom 21. Januar 2019 E. 3.2.2).

E. 4.3
Grundsätzlich ist es Sache der Migrationsbehörden, die Scheinehe nachzuweisen. Der
Untersuchungsgrundsatz wird aber durch die Mitwirkungspflicht der betroffenen Personen
relativiert (vgl. Art. 90 AIG ). Diese kommt insbesondere bei Tatsachen zum Tragen, die
eine Partei besser kennt als die Behörden und die ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nicht
mit vernünftigem Aufwand erhoben werden können. Insbesondere wenn bereits gewichtige
Hinweise für eine Scheinehe sprechen, wird von den Ehegatten erwartet, dass sie von sich
aus substanziiert Umstände vorbringen, die den echten Ehewillen glaubhaft machen (Urteile
2C_494/2024 vom 5. März 2025 E. 4.2; 2C_5/2024 vom 6. September 2024 E. 5.2;
2C_626/2022 vom 5. April 2024 E. 4.3; 2C_695/2022 vom 25. Januar 2024 E. 4.4.1).

E. 4.4
Für die Annahme, es liege eine Scheinehe vor, bedarf es konkreter Hinweise dafür, dass die
Ehegatten nicht eine eigentliche Lebensgemeinschaft zu führen beabsichtigten, sondern die
Beziehung nur aus aufenthaltsrechtlichen Überlegungen eingegangen sind (vgl. BGE 127 II
49 E. 5a; Urteil 2C_494/2024 vom 5. März 2025 E. 4.2). Feststellungen über das Bestehen
solcher Hinweise betreffen den Sachverhalt und werden vom Bundesgericht nur auf
offensichtliche Unrichtigkeit oder Rechtsverletzung hin überprüft (vgl. vorne E. 2.2). Frei
zu prüfen ist dagegen die Rechtsfrage, ob die festgestellten Tatsachen (Indizien) darauf
schliessen lassen, die Berufung auf die Ehe sei rechtsmissbräuchlich oder bezwecke die
Umgehung ausländerrechtlicher Vorschriften ( BGE 128 II 145 E. 2.3; Urteile
2C_194/2024 vom 19. Mai 2025 E. 4.1; 2C_331/2022 vom 26. Juli 2022 E. 3). Massgebend
für die Beurteilung, ob die Vorinstanz die Indizien willkürlich gewürdigt hat, ist eine
Gesamtbetrachtung der vorinstanzlichen Beweiswürdigung (vgl. Urteile 2C_5/2024 vom 6.
September 2024 E. 6.2; 2C_732/2022 vom 2. März 2023 E. 5.6; 2C_889/2021 vom 24.
Februar 2022 E. 5.4).

E. 4.5
Die Vorinstanz ist in ihrem Urteil von folgenden Indizien für eine Scheinehe ausgegangen:
Der Beschwerdeführer habe als Drittstaatsangehöriger ohne berufliche Qualifikationen
keine realistischen Chancen auf ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz. Die Ehegatten hätten
sodann zum Zeitpunkt des Kennenlernens, zu den gemeinsamen Ferien, zu den finanziellen
Angelegenheiten, zur jeweiligen Erwerbstätigkeit und zur Ausübung der Religion des



Beschwerdeführers widersprüchliche Aussagen gemacht. Auch sei dem Eheschluss
lediglich eine kurze Bekanntschaft vorausgegangen und die Wohnsituation der Ehegatten
werfe Fragen auf. Nur der Beschwerdeführer sei Mieter der gemeinsamen Wohnung.
Anlässlich der polizeilichen Abklärung habe wenig auf die Anwesenheit einer Frau
hingedeutet (vgl. dazu vorne E. 3.2). Die Ehefrau habe in Weil am Rhein eine Wohnung
gemietet, sei dort bis im September 2022 gemeldet gewesen und habe dort Steuern bezahlt,
während sie diesen Umstand zu verheimlichen versucht habe. Ferner sei den Behörden
gegenüber erst im Rahmen des Gesuchs um Familiennachzug offengelegt worden, dass der
Beschwerdeführer zwei Kinder aus einer früheren Beziehung habe (vgl. Sachverhalt lit.
A.c). Zuvor hätten die Ehegatten diese Kinder ohne plausible Erklärung verschwiegen. Die
Schweizer Ehefrau habe zudem die Namen und Geburtsdaten der Kinder nicht gekannt.
Auch hätten die Kindsmutter und die Kinder im Jahr 2016 den Familiennamen des
Beschwerdeführers angenommen, nachdem der Beschwerdeführer bereits drei Jahre von
der Kindsmutter getrennt gelebt habe. Die Ehefrau des Beschwerdeführers habe ebenso
wenig den Namen des Bruders des Beschwerdeführers gekannt (vgl. dazu vorne E. 3.3).
Weiter belegten weder die eingereichten Fotos noch die Zeugenaussagen eine echte und
gelebte Beziehung; die Angaben der Ehegatten zum gemeinsamen Leben seien pauschal
und detailarm. Ausserdem sei es angesichts der Sprachkenntnisse des Beschwerdeführers
fraglich, ob sich die Ehegatten für ein reales Eheleben genügend verständigen könnten.

E. 4.6
Soweit die Vorbringen des Beschwerdeführers sich nicht ohnehin darin erschöpfen, in
appellatorischer Weise seine eigene Sicht der Dinge darzulegen, vermögen diese keine
willkürliche Sachverhaltsfeststellung oder Beweiswürdigung darzutun.

E. 4.6.1
Die Vorinstanz hat unter anderem Aussagen des Beschwerdeführers, seiner Ehefrau, der
Schwiegermutter und eines Arbeitskollegen des Beschwerdeführers einbezogen. Entgegen
der Ansicht des Beschwerdeführers hat die Vorinstanz diese Aussagen nicht deshalb
willkürlich gewürdigt, weil sie auch Elemente enthalten, die für ihre Glaubhaftigkeit
sprechen. Die Vorinstanz hat diese Aussagen denn auch nicht pauschal als unglaubhaft
zurückgewiesen, sondern hat aus ihrem Inhalt in Verbindung mit weiteren Beweismitteln
auf Indizien geschlossen, die für eine Scheinehe sprechen. Dieses Vorgehen ist nicht zu
beanstanden.

E. 4.6.2
Sodann mag es zutreffen, dass es plausible Erklärungen für einen raschen Eheschluss geben
kann. Der Beschwerdeführer zeigt aber nicht auf, weshalb die Vorinstanz in Willkür verfiel,
wenn sie festhielt, dass die Ehegatten ihr Kennenlernen widersprüchlich beschrieben haben,
und diesen Widerspruch als ein Indiz für eine Scheinehe gewertet hat. Sodann ist es
schlüssig, dass die Vorinstanz die Unklarheiten betreffend die Wohnsituation als Hinweis
auf ein rechtsmissbräuchliches Verhalten berücksichtigt hat. Gewiss ist in erster Linie
ausschlaggebend, wo die Ehefrau tatsächlich gelebt hat. Der Beschwerdeführer bestreitet
aber nicht, dass gewichtige Anhaltspunkte vorliegen, die für einen getrennten Wohnsitz
sprechen. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz vor diesem Hintergrund nicht auf
diese Unklarheiten hätte abstellen dürfen bzw. in diesem Zusammenhang die Beweise
willkürlich gewürdigt hätte.

E. 4.6.3



Eine willkürliche Beweiswürdigung ist ebenso wenig hinsichtlich der Kinder des
Beschwerdeführers auszumachen. Der blosse Umstand, dass der Beschwerdeführer letztlich
von sich aus seine Kinder den Behörden gegenüber bekannt gab, weil er um deren Nachzug
ersuchte, lässt jedenfalls den Schluss der Vorinstanz, die Verheimlichung eben dieser
Kinder stelle ein Indiz für eine Scheinehe dar, nicht als willkürlich erscheinen. Der
Beschwerdeführer erklärt denn auch nicht schlüssig, weshalb sowohl er selbst als auch
seine Ehefrau die vorehelichen Kinder wiederholt verschwiegen haben. Ebenso wenig
verfiel die Vorinstanz in Willkür, indem sie als weiteren Anhaltspunkt eine
Namensänderung der Kindsmutter in einem Zeitpunkt berücksichtigte, in dem der
Beschwerdeführer bereits von dieser getrennt lebte, auch wenn dies noch vor der Beziehung
zu seiner Schweizer Ehefrau geschah.

E. 4.7
Im Ergebnis beschränkt sich der Beschwerdeführer darauf, die vorinstanzlich ermittelten
Indizien für eine Scheinehe zu relativieren oder in appellatorischer Weise seine eigene Sicht
der Dinge bzw. seine eigene Interpretation der Tatsachen darzustellen. Soweit der
Beschwerdeführer auf gemeinsame Ferien, einige Ausflüge oder gewisse Schilderungen der
Schwiegermutter des Beschwerdeführers hinweist, macht er zwar Umstände geltend, die
gegen eine Scheinehe sprechen. In der Gesamtbetrachtung überwiegen jedoch diejenigen
Indizien, die für eine Scheinehe sprechen. Der Beschwerdeführer bringt mit anderen
Worten in tatsächlicher Hinsicht keine Anhaltspunkte vor, die geeignet erscheinen, das
Gesamtbild der Scheinehe, das die Vorinstanz aufgrund zahlreicher Indizien dargestellt hat,
ernsthaft in Frage zu stellen. Eine willkürliche Sachverhaltsfeststellung oder
Beweiswürdigung ist damit nicht dargetan.

E. 4.8
Nach dem Dargelegten ist auf den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt abzustellen (
Art. 105 Abs. 1 BGG ). Vor diesem Hintergrund ist von einer Scheinehe bzw. einer
rechtsmissbräuchlichen Geltendmachung eines Aufenthaltsanspruchs gemäss Art. 51 Abs. 1
lit. a AIG auszugehen; es besteht kein Anspruch gemäss Art. 42 Abs. 1 AIG . Entsprechend
ist es nicht zu beanstanden, dass die kantonalen Instanzen sich mit dem Gesuch um
Familiennachzug nicht auseinandergesetzt haben.

E. 5
Ein Aufenthaltsanspruch folgt ebenso wenig aus dem Recht auf Familienleben gemäss Art.
13 Abs. 1 BV und Art. 8 Ziff. 1 EMRK : Nach dem Dargelegten beruft sich der
Beschwerdeführer rechtsmissbräuchlich und damit zweckwidrig auf seine Ehe zu einer
Schweizerin (vgl. vorne E. 4.8). Sein Vorgehen verdient daher auch aus verfassungs- und
konventionsrechtlicher Sicht keinen Schutz, da kein Familienleben im Rechtssinne vorliegt
(vgl. Urteil 2C_194/2024 vom 19. Mai 2025 E. 5.2.3; 2C_835/2021 vom 24. Juni 2022 E.
5.4; 2C_691/2018 vom 16. August 2019 E. 5.1). Damit erübrigt sich eine
Verhältnismässigkeitsprüfung (Urteil 2C_194/2024 vom 19. Mai 2025 E. 5.3; 2C_145/2022
vom 6. April 2022 E. 7.2).

E. 6
Die Beschwerde ist im Ergebnis als unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
Dem Verfahrensausgang entsprechend trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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